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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 

Produktform : Gemisch 

Handelsname : one step Polierpaste 0.5kg 

Produktcode : POL 05 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

1.4. Notrufnummer 

Notrufnummer : +32 (0) 3 760 08 09 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Nicht eingestuft 

Schädliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schädliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung: 

Die behandelte Ware enthält Biozidprodukte als Schutzmittel. 

 

Sicherheitshinweise (CLP) : P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 

EUH Sätze : EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 

EUH208 - Enthält eine gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on (EG Nr. 247-500-

7) und Methyl-2H-isothiazol-3-on (EG Nr. 220-39-6) (3:1). Kann allergische Reaktionen 

hervorrufen. 

 

Vorschrift der skandinavischen Länder 

Dänemark 

MAL-Code  : 3-1 

2.3. Sonstige Gefahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

Chemicar Europe NV 

Baarbeek 2 

2070 Zwijndrecht 

T +32 (0) 3 234 87 80 - F +32 (0) 3 234 87 89 

info@chemicar.eu 

mailto:info@chemicar.eu
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.1. Stoffe 

Nicht anwendbar 

3.2. Gemische 

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß 
Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

Kohlenwasserstoffe, C11-C13, Isoalkane, <2% 

Aromaten 

(EG-Nr.) 920-901-0 15 – 20 Asp. Tox. 1, H304 

Wortlaut der H-Sätze: siehe unter Abschnitt 16 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen). 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Unwohlsein 

GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Nach Hautkontakt kontaminierte Kleidung sofort ausziehen und mit viel Wasser und Seife 

abwaschen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Augenspülflasche. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Den Mund mit Wasser ausspülen. Kein Erbrechen auslösen. Reichlich Wasser trinken. 

Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Symptomatisch behandeln. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

Geeignete Löschmittel : Kohlendioxid (CO2). Schaum. Trockenlöschpulver. Kohlendioxid. Wassersprühstrahl oder 

Wassernebel. Für Umgebungsbrände geeignete Löschmittel verwenden. 

Ungeeignete Löschmittel : Keinen starken Wasserstrahl benutzen. 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Brandschutzvorkehrungen : Gasdichten Chemieschutzanzug in Kombination mit umluftunabhängigem Atemschutzgerät 

tragen. 

Löschanweisungen : Eindringen von Löschwasser in die Umwelt vermeiden (verhindern). Zur Kühlung 

exponierter Behälter einen Wassersprühstrahl oder -nebel benutzen. 

Schutz bei der Brandbekämpfung : Keine Rauchgase von Bränden oder Dämpfe aus Zersetzungsreaktionen einatmen. 

Sonstige Angaben : Löschwasser nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe fließen lassen. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 

Schutzausrüstung : Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. 
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Notfallmaßnahmen : Verunreinigten Bereich lüften. Gas nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf 

die Kleidung gelangen lassen. 

6.1.2. Einsatzkräfte 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Zur Rückhaltung : Mit viel flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) 

aufnehmen. 

Reinigungsverfahren : Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

ABSCHNITT 7. ABSCHNITT 8. ABSCHNITT 13. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten 

fernhalten. Nicht rauchen. 

Hygienemaßnahmen : Kontaminierte Kleidung ausziehen. Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen und beim 

Verlassen des Arbeitsplatzes die Hände und andere exponierte Körperstellen mit milder 

Seife und Wasser waschen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Berührung mit 

den Augen vermeiden. Gas, Dampf nicht einatmen. 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Lagerbedingungen : An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. 

Unverträgliche Produkte : Oxidationsmittel. Starke Basen. Starke Säuren. 

Lagertemperatur : 15 – 25 °C 

Besondere Vorschriften für die Verpackung : Nur im Originalbehälter aufbewahren. 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

Artbeitplatzgrenzwerte (TRGS 900) 

CAS No Bezeichnung ppm mg/m”  F/m” Spitzenbegr. ART 

- 
 
56-81-5 

(OLD) Kohlenwasserstoffgemische,  
Fraktionen (RCP-Gruppe): C9-C15 Aliphaten 
Glycerin 

- 
- 

600 
 
200 E 

 2 (II) 
 
2 (I) 

 

 

DNEL/DMEL Werte 

DNEL typ  Expositonsweg Wirkung Wert 
 

56-81-5 Glycerin 

Verbrauchter DNEL, langzeitig Oral Systemisch 229 mg/kg KG/d 

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ Lokal 56,mg/m3 

Verbraucher DNEL, langzeitig Inhalativ Lokal 33 mg/m3 

PNEC-Werte 

CAS No Bezeichnung 

Unweltkompartiment Value 

56-81-5 Glycerin 

Süßwasser 0,885 mg/l 

Meerwasser 0,00885 mg/l 

Süßwassersediment 3,3 mg/kg 
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56-81-5 Glycerin 

Meeressediment 0,33 mg/kg 

Boden 0,141 mg/kg 

 

 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 

Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. 

Persönliche Schutzausrüstung: 

EN 166. 

 

Materialien für Schutzkleidung: 

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen 

 

Handschutz: 

Schutzhandschuhe. Die Wahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von anderen Qualitätsmerkmalen abhängig, 

die sich von Hersteller zu Hersteller unterscheiden 

Typ Material Permeation Dicke (mm) Durchdringung Norm 

     EN 420, EN 388 

 

Augenschutz: 

Gesichtsschutz. Schutzbrille oder Sicherheitsgläser 

Typ Verwendung Kennzeichnungen Norm 

Gesichtsschutz, Sicherheitsbrille   EN 166 

 

Haut- und Körperschutz: 

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen 

 

Atemschutz: 

Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen. 

 

Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e): 

 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: 

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

Sonstige Angaben: 

Wash hands before breaks and after work. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatzustand : Fest 

Aussehen : Paste. 

Farbe : Grün. 

Geruch : Charakteristisch. 

Geruchsschwelle : Keine Daten verfügbar 
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pH-Wert : 7,8 

Relative Verdampfungsgeschwindigkeit 

(Butylacetat=1) 

: Keine Daten verfügbar 

Schmelzpunkt : Keine Daten verfügbar 

Gefrierpunkt : Keine Daten verfügbar 

Siedepunkt : 100 °C 

Flammpunkt : >61 °C 

Selbstentzündungstemperatur : > 200 °C 

Zersetzungstemperatur : Keine Daten verfügbar 

Entzündbarkeit (fest, gasförmig) : Keine Daten verfügbar 

Dampfdruck : 0,4 hPa 

Relative Dampfdichte bei 20 °C : 1,08 g/cm³ 

Relative Dichte : Keine Daten verfügbar 

Dichte : 1,15 g/cm³ 

Löslichkeit : Löslich. 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) : Keine Daten verfügbar 

Viskosität, kinematisch : Keine Daten verfügbar 

Viskosität, dynamisch : 25000 – 30000 mPa·s 

Explosive Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 

Brandfördernde Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 

Untere Explosionsgrenze (UEG) : 0,6 vol % 

Obere Explosionsgrenze (OEG) : 7 vol % 

9.2. Sonstige Angaben 

VOC-Gehalt : 15,041 % 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

10.2. Chemische Stabilität 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Vor Hitze schützen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. 

10.5. Unverträgliche Materialien 

Starke Säuren. Oxidierende Gefahrstoffe. Starke Basen. 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

CAS Nr Bezichnung 

 Exposiontsweg Dosis Spezies Quelle Methode 

 aliphatic hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, <2% aromatics 

 Oral LD50 >5000 
Mg/kg 

Ratte ECHA OECD 401 

 Dermal LD50 >5000 Ratte ECHA OECD 402 

 Inhalativ (4h) Dampf LC50 >2500 
Mg/l 

Ratte ECHA OECD 403 
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 

CAS Nr Bezeichnung 

 Aquatische Toxizität Dosis (h) (d) Spezies Quelle Methode 

 Kohlenwasserstoffe, C11-C13, Isoalkane, <2% Aromaten 

 Akute Fischtoxizität LC 50 >1000 
Mg/l 

96 h Oncorhynch
us mykiss 
(Rainbow 
trout) 

ECHA  

 Akute Algentoxizität ErC50>1000 
Mg/l 

72 h Pseudokirch
neriella 
subcapitata 

ECHA  

 Akute Crustaceatoxizität EC 50 >1000 
Mg/l 

48 h Daphnia 
magna (Big 
water flea) 

ECHA  

 Algentoxizität NOEC 1000 
Mg/l 

3 d Pseudokirch
neriella 
subcapitata 

  

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.4. Mobilität im Boden 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.6. Andere schädliche Wirkungen 

Zusätzliche Hinweise : Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

Örtliche Vorschriften (Abfall) : Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen. Nicht in die Kanalisation 

einleiten. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. 

Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung-

Abfallentsorgung 

: Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen. 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Entsprechend den Anforderungen von ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

CAS Nr Bezeichnung 

 Methode Wert D Quelle 

 Bewertung 

 Kohlenwasserstoffe, C11-C13, Isoalkane, <2% Aromaten 

 OECD 301 F 31,3% 28 ECHA 

 Inhärenter Abbau wurde nachgewiesen. 
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ADR IMDG IATA ADN 

14.1. UN-Nummer 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.3. Transportgefahrenklassen 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.4. Verpackungsgruppe 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.5. Umweltgefahren 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Landtransport 

Nicht anwendbar 

Seeschiffstransport 

Nicht anwendbar 

Lufttransport 

Nicht anwendbar 

Binnenschiffstransport 

Nicht anwendbar 

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code 

Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch 

15.1.1. EU-Verordnungen 

Enthält keinen Stoff, der den Beschränkungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt 

Enthält keinen REACH-Kandidatenstoff 

Enthält keinen in REACH-Anhang  XIV gelisteten Stoff 

Enthält keine Stoffe, die der Verordnung (EU) 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über die Aus- und Einfuhr 

gefährlicher Chemikalien unterliegen. 

Enthält keine Stoffe, die der Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 des europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über persistente 

organische Schadstoffe unterliegen 

  

VOC-Gehalt : 15,041 % 

15.1.2. Nationale Vorschriften 

Niederlande 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Es ist keiner der Bestandteile gelistet 

SZW-lijst van mutagene stoffen : Es ist keiner der Bestandteile gelistet 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 

giftige stoffen – Borstvoeding 

: Es ist keiner der Bestandteile gelistet 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 

giftige stoffen – Vruchtbaarheid 

: Es ist keiner der Bestandteile gelistet 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 

giftige stoffen – Ontwikkeling 

: Es ist keiner der Bestandteile gelistet 

Dänemark 

Brandschutzklasse : Klasse III-1 
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Lagereinheit : 50 Liter 

Anmerkungen zur Einstufung : Entzündlich gemäß dänischem Justizministerium; Notfall-Management-Richtlinien für die 

Lagerung von entzündlichen Flüssigkeiten müssen befolgt werden 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Asp. Tox. 1 Aspirationsgefahr, Kategorie 1 

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 

 Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on (EG Nr. 247-500-7) und Methyl-2H-isothiazol-3-on (EG 

Nr. 220-39-6) (3:1) 

EUH208 Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 

SDB EU (REACH Anhang II) 

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit  und 

Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie für irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden. 


